
EK-Energie & Elektrotechnik  Amtsgerichts Bad Kreuznach HRB 23580 
Hauptstraße 18  Geschäftsführer Andreas Effgen, Stefan Klemm 
56290 Gödenroth 
Tel: 06762 / 9369980 
Email: info@ek-energie.de 

Stand: 08/2023  © EK-Energie & Elektrotechnik GmbH 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der 

EK Energie & Elektrotechnik GmbH 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Der Verkäufer liefert und leistet ausschließlich unter Zugrundelegung der nachstehenden Be-
dingungen. Die in Leistungsbeschreibungen festgelegten Beschaffenheiten legen die Eigen-
schaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Insbesondere enthalten 
öffentliche Äußerungen des Verkäufers, des Herstellers, deren Gehilfen oder Dritter (z.B. Dar-
stellungen von Produkteigenschaften in der Öffentlichkeit) können keine Leistungsbeschrei-
bung ergänzenden oder verändernden Beschreibungen des Liefergegenstandes sein.  

(2) Soweit der Verkäufer die Montage übernimmt, gilt zusätzlich Folgendes: Der Verkäufer mon-
tiert nach dem zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und der Montage zu Grunde zu le-
genden allgemein anerkannten Regeln der Technik und des Handwerks. 

(3) Für vom Auftraggeber oder von ihm beauftragte Dritte zur Verfügung gestellte Bauteile über-
nimmt der Verkäufer keine Haftung – und zwar weder für diese selbst noch für die Montage. 
Der Auftraggeber übernimmt die Gewähr dafür, dass die vertraglich vereinbarten Vorausset-
zungen für Lieferung und Montage bestehen. Für nicht erkennbare Mängel, der von einem 
Dritten gelieferten Bauteile, haftet der Auftragnehmer/Verkäufer nicht. 

(4) Soweit der Verkäufer auch Hersteller von verkauften und zu liefernden Komponenten ist, steht 
er dafür selbstverständlich nach den gesetzlichen Regelungen ohne Einschränkung ein. An-
sprüche gegen (andere) Hersteller – auch solche aus Garantie – können beim Verkäufer an-
gemeldet werden. Er leitet diese für den Auftraggeber weiter. Etwaig getroffene mündliche 
Nebenabreden sind unwirksam. Sie bedürfen in jedem Fall zu ihrer Wirksamkeit der schriftli-
chen Bestätigung des Verkäufers. 

(5) Vertragspartner ist: 
EK-Energie & Elektrotechnik GmbH 
Hauptstraße 18 
D-56290 Gödenroth 
Tel. 06762/9369980 
E-Mail: info@ek-energie.de 
www.ek-energie.de 
USt-IdNr.:DE344032459 
Steuernummer: 40 662 02860 
Geschäftsführer: Andreas Effgen, Stefan Klemm 
Amtsgerichts Bad Kreuznach, HRB 23580 

§ 2 Angebote und Vertragsschluss 

(1) Angebote sind grundsätzlich unverbindlich. 
(2) Die Auftragserteilung kann mündlich oder schriftlich erfolgen. 
(3) Der Liefertermin steht ausdrücklich unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbe-

lieferung 
(4) Der Verkäufer ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit er nach Bestellung durch den 

Auftraggeber trotz eines entsprechenden Einkaufsvertrages seinerseits den Liefergegenstand 
nicht erhält. Der Verkäufer wird den Käufer unverzüglich über die nicht rechtzeitige Verfügbar-
keit des Liefergegenstandes informieren und, wenn er zurücktreten will, das Rücktrittsrecht 
unverzüglich ausüben; der Verkäufer wird dem Käufer im Falle des Rücktritts die entspre-
chende Gegenleistung unverzüglich erstatten. 

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Die Vergütung ist in vollem Umfang bei Erbringung der vereinbarten Leistung fällig. 
(2) Der Auftraggeber kommt ohne weitere Erklärungen des Verkäufers 3 Tage nach dem Fällig-

keitstag in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln 
steht dem Auftraggeber ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, soweit dies nicht im angemesse-
nen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung (insbe-
sondere einer Mangelbeseitigung) steht. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Ansprüche und 
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Rechte wegen Mängeln der Arbeiten geltend zu machen, wenn der Auftraggeber fällige Zah-
lungen nicht geleistet hat und der fällige Betrag (einschließlich etwaig geleisteter Zahlungen) 
in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der – mit Mängeln behafteten – Arbeiten 
steht. 

§ 4 Lieferfristen und weitere Fristsetzung 

(1) Liefertermine oder –fristen sind nur verbindlich, wenn sie als solche schriftlich und ausdrück-
lich vereinbart sind. Ansonsten sind angegebene Termine oder Fristen stets unverbindlich. 

§ 5 Verlängerter Eigentumsvorbehalt 

(1) Der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers. 
(2) Sofern Eigentumsvorbehaltsgegenstände als wesentliche Bestandteile in ein Grundstück des 

Auftraggebers eingebaut werden, tritt der Auftraggeber schon jetzt die aus einer Veräußerung 
des Grundstückes oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des 
Rechnungswertes der Eigentumsvorbehaltsgegenstände mit allen Nebenrechten an uns ab. 

(3) Werden Eigentumsvorbehaltsgegenstände von dem Auftraggeber oder im Auftrag des Auf-
traggebers als wesentliche Bestandteile in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der 
Auftraggeber schon jetzt die ihm gegen den Dritten oder den, den es angeht, zustehenden 
Forderungen auf Vergütung in Höhe des Rechnungswertes der unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Gegenstände mit allen Nebenrechten an uns ab. 

§ 6 Rügepflicht des Käufers, Kostentragung bei unberechtigter Mangelrüge 

(1) Der Käufer ist verpflichtet, offensichtliche Sach- und Rechtsmängel innerhalb von 7 Werkta-
gen nach Erhalt der Ware dem Verkäufer schriftlich anzuzeigen; es genügt die Absendung der 
Anzeige innerhalb der Frist. Die Mängel sind dabei so detailliert wie dem Käufer möglich zu 
beschreiben. 

(2) Zeigt der Käufer einen Mangel an, der gemäß der Überprüfung des Verkäufers nicht besteht, 
und hatte der Käufer bei der Anzeige Kenntnis von dem Nichtbestehen des Mangels oder war 
er infolge Fahrlässigkeit im Irrtum hierüber, so hat der Käufer dem Verkäufer den entstande-
nen Schaden zu ersetzen. Der Käufer ist berechtigt nachzuweisen, dass der angezeigte Man-
gel doch besteht. Im Rahmen der vorstehenden Bestimmungen ist der Verkäufer insbesonde-
re berechtigt, die beim Verkäufer entstandenen Aufwendungen, etwa für die Untersuchung 
der Sache oder die vom Käufer verlangte Reparatur, vom Käufer erstattet zu verlangen. 

§ 7 Haftungsausschluss 

(1) Der Verkäufer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des Verkäufers 
oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer leicht-fahrlässig verursachten 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen. Im Übrigen haftet der Verkäufer nur nach dem Produkthaftungsgesetz oder wegen der 
schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, oder soweit der Verkäufer den Man-
gel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes 
übernommen hat. Der Schadensersatzanspruch für die schuldhafte Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, 
soweit nicht zugleich ein anderer der in S. 1 oder 2 aufgeführten Fälle gegeben ist. 

(2) Die Regelungen des vorstehenden Abs. 1 gelten für alle Schadensersatzansprüche (insbe-
sondere für Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung), und 
zwar gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von 
Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gelten auch für den 
Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Die Haftung für Verzug und Unmöglichkeit 
bestimmt sich jedoch nach § 8 dieser Bedingungen. 

(3) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelun-
gen nicht verbunden. 
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§ 8 Verzugshaftungsbegrenzung, Höhere Gewalt, Unmöglichkeit 

(1) Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, 
oder auf ähnliche, nicht vom Verkäufer zu vertretende Ereignisse, z.B. Streik oder Aussper-
rung, zurückzuführen, verlängern sich die Fristen um die Zeiten, während derer das vorbe-
zeichnete Ereignis oder seine Wirkungen andauern. 

(2) Der Verkäufer haftet bei Verzögerung der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit des Verkäufers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer 
leicht-fahrlässig verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. Aber maximal bis 10 % des Auftragswertes. Eine Änderung 
der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbun-
den. 

(3) Soweit die Lieferung unmöglich ist, haftet der Verkäufer in Fällen des Vorsatzes oder der gro-
ben Fahrlässigkeit des Verkäufers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Ver-
käufers sowie bei einer leicht-fahrlässigen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

§ 9 Ausschluss des Rücktrittsrechts und Entscheidungspflicht 

(1) Der Käufer kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur zurücktreten, 
wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Der Käufer hat sich bei Pflichtver-
letzungen innerhalb einer angemessenen Frist nach Aufforderung des Verkäufers zu erklären, 
ob er wegen der Pflichtverletzung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht. Im 
Falle von Mängeln gelten jedoch die gesetzlichen Bestimmungen über den Rücktritt. 

§ 10 Verjährungsverkürzung 

(1) Soweit eine gebrauchte Sache Liefergegenstand ist, beträgt die Verjährungsfrist für Scha-
densersatzansprüche wegen Mängeln - gleich aus welchem Rechtsgrund - sechs Monate, für 
sonstige Ansprüche und Rechte wegen Mängeln ein Jahr. Soweit ein neue oder neu herzu-
stellende Sache Liefergegenstand ist, beträgt die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprü-
che wegen Mängeln - gleich aus welchem Rechtsgrund - ein Jahr. 

(2) Die für Schadensersatzansprüche nach Abs. 1 geltenden Verjährungsfristen gelten auch für 
sonstige Schadensersatzansprüche gegen den Verkäufer, unabhängig von deren Rechts-
grundlage. Sie gelten auch, soweit die Ansprüche mit einem Mangel nicht im Zusammenhang 
stehen. 

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten jedoch mit folgender Maßgabe: 
a. Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglisti-

gem Verschweigen eines Mangels 
b. Die Verjährungsfristen gelten zudem nicht, soweit der Kaufgegenstand ein Bauwerk 

ist oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bau-
werk verwendet wird und dessen Mangelhaftigkeit verursacht, oder soweit es um das 
dingliche Recht eines Dritten geht, aufgrund dessen die Herausgabe des Kaufgegen-
standes verlangt werden kann. 

c. Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche zudem nicht bei einer 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung, im Falle - nicht in der Lieferung einer mangelhaf-
ten Sache bestehender - schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, in 
den Fällen einer schuldhaft verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. Die Verjäh-
rungsfristen für Schadensersatzansprüche gelten auch für den Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen. 

(4) Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Schadensersatzansprüchen mit der Ablieferung. 
(5) Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über 

den Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen 
unberührt. 

(6) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelun-
gen nicht verbunden. 
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§ 11 Zwei Nachbesserungsversuche 

(1) Will der Käufer bei Vorliegen eines Mangels Schadensersatz statt der Leistung verlangen und 
ist die Sache nachzubessern, so ist ein Fehlschlagen der Nachbesserung erst nach dem er-
folglosen zweiten Versuch gegeben. Die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit der Fristset-
zung bleiben unberührt. 

§ 12 Lagergeld zu üblichen Sätzen / nach Mehraufwand 

(1) Führt der Annahmeverzug des Käufers zu einer Verzögerung der Auslieferung, so hat der 
Käufer dem Verkäufer für die Verzugsdauer die üblichen Lagerkosten zu erstatten. Der Ver-
käufer ist stattdessen aber auch berechtigt, die Einlagerung der Sache bei einer Spedition 
vorzunehmen und dem Käufer die hierbei entstehenden tatsächlichen Aufwendungen zu be-
rechnen. 

§ 13 Verzugszinsen 

(1) Im Falle des Zahlungsverzuges ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen gem. §§ 288, 247 
BGB zu verlangen. 

§ 14 Ausschluss der Aufrechnung 

(1) Der Käufer kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 

§ 15 Teillieferungen 

(1) Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Käufer zumutbar sind. 

§ 16 Gerichtsstand, Unwirksamkeit, Rechtswahl 

(1) Hat eine Vertragspartei ihren Sitz bzw. Wohnsitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland, so 
ist Bad Kreuznach Gerichtsstand. Ausschließliche Gerichtsstände, z.B. für das gerichtliche 
Mahnverfahren, bleiben unberührt. 

(2) Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlich-rechtlichen Sondervermögens 
ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der Geschäftssitz des Verkäufers.  

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so gilt, soweit zu-
lässig, jeweils die Regelung als vereinbart, die in zulässiger Weise den beabsichtigten wirt-
schaftlichen Zweck am ehesten nahekommt. Für die Rechtsbeziehungen der Parteien gilt 
deutsches Recht.  

§ 17 Steuersatz 

(1) Für Rechnungen gilt der aktuell in Deutschland gültige Steuersatz. Sofern sich der Steuersatz 
zwischen Angebotslegung, Auftragserteilung und Rechnungsstellung verändert hat, so gilt der 
zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültige Steuersatz. 

§ 18 Salvatorische Klausel 

(1) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, wird die Wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die un-
wirksame Be-stimmung durch eine Vereinbarung zu ersetzen, die der unwirksamen Bestim-
mung in Interessenlage und Bedeutung möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für den 
Fall, dass die Regelungen dieses Vertrags eine von den Vertragsparteien nicht beabsichtigte 
Lücke aufweisen. 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen  
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Widerrufsbelehrung 

Widerrufsbelehrung für Dienst-/Werkverträge  

Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 

Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selb-

ständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. (§ 13 BGB) 

 

Widerrufsbelehrung 
 
 

Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerru-
fen.  
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (EK-Energie & Elektrotechnik GmbH, Haupt-
straße 18, 56290 Gödenroth, Tel. 06762/9369980, E-Mail: info@ek-energie.de) mittels einer ein-
deutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten ha-
ben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, 
dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung ge-
wählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzah-
lung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie 
uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht. 
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Muster-Widerrufsformular 
 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 
es zurück.) 
 
 
An (hier ist der Name, die Anschrift und die E-Mail-Adresse des Unternehmers durch den Unterneh-
mer einzufügen): 
 
EK-Energie & Elektrotechnik GmbH 
Hauptstraße 18 
56290 Gödenroth 
Tel. 06762/9369980 
E-Mail: info@ek-energie.de 
 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der 
folgenden Dienstleistung:  
 

➔……………………………………………………….. 
 

➔……………………………………………………….. 
 
 

Bestellt am ……………………….…………………  
 
 
 
 
Name des/der Verbraucher(s):  
 
 
………………………………. ……………………………...  
 
………………………………. ……………………………...  
 
Anschrift des/der Verbraucher(s):  
 
 
………………………………. ……………………………...  
 
………………………………. ……………………………...  
 
 
 
………………………………………………………………… 
Unterschrift des/der Verbraucher(s)  
(nur bei Mitteilung auf Papier)  
 
 
 
Datum, ……………………………………… 
 
 
_______________  
(*) Unzutreffendes streichen 
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